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Zwischen der LEADER-LAG Regionalentwicklungsverein Straubing-Bogen e.V. 

vertreten durch den Vorsitzenden Herrn Josef Laumer / stv. Vorsitzende/n …….. 

 

und 

 

und dem lokalen Akteur __________________________________________________________ 

                                                                                 Antragsteller 

 

wird folgende Zielvereinbarung geschlossen: 

 

 

1. Beschreibung der geplanten Einzelmaßnahme 

(stichpunktartige Beschreibung der geplanten Maßnahme, Aktion/en etc.) 

Hinweis: Es darf sich bei der geplanten Einzelmaßnahme gem. LEADER-Förderrichtlinie Ziff. 3.4.4h nicht um eine 

wettbewerbsrelevante Maßnahme (Beihilfe i. S. von Art. 107 AEUV) handeln (d.h. keine wirtschaftliche Tätigkeit eines 

Unternehmens und keine Begünstigung von Unternehmen oder Produktionszweigen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stmelf.bayern.de/cms01/agrarpolitik/foerderung/003927/index.php
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2. Durchführungszeitraum  

 

Beginn:           _______________________________________ 

 

Abschluss:      _______________________________________ 

 

 

 

 

3. Höhe der Unterstützung  

(eine der angegebenen Alternativen auswählen, max. 2.500 € pro Einzelmaßnahme) 

☐   Die Höhe der Unterstützung für die Durchführung der Einzelmaßnahme gem. Ziff. 1 und 2     

       durch die LEADER-LAG beträgt 90 % der zuwendungsfähigen, nachgewiesenen Nettokosten,  

       max. jedoch in Höhe von 2.500 € 

 

      Beschluss LEADER-Entscheidungsgremium vom _________________ 

 

☐   Die Höhe der Unterstützung für die Durchführung der Einzelmaßnahme gem. Ziff. 1 und 2  

       durch die LEADER-LAG beträgt in begründeten Fällen 100 % der zuwendungsfähigen, nachge- 

       wiesenen Nettokosten, max. jedoch in Höhe von 2.500 € 

 

      Beschluss LEADER-Entscheidungsgremium vom _________________ 

 

4. Nachweise für die Durchführung der Einzelmaßnahme 
 

Für die Gewährung der vereinbarten Unterstützung durch die LAG sind folgende Nachweise 

erforderlich:  

 Sachbericht mit  schriftlicher Bestätigung über Durchführung  

 bezahlte Rechnungen bzw. ähnliche Belege  

 ggf Presseartikel, Bilder ö.ä. 

 ggf. weitere Nachweise  

o …………………………………………………………………………………… 

o …………………………………………………………………………………… 

o  
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5. Auszahlung der Unterstützung 
 

Die  Unterstützung wird nach Vorlage der Nachweise gem. Ziff. 4 auf folgendes Konto ausbezahlt: 

 

 

 

Kontoinhaber/in:  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

IBAN: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

6. Weitere Regelungen  
 

Die Regelungen des Regionalentwicklungsvereins Straubing-Bogen e.V., LEADER-Entscheidungs-

gremium zum LEADER-Projekt Unterstützung Bürgerengagement sind Bestandteil dieser 

Zielvereinbarung. 

        

 

Anlagen:  

Regelungen Regionalentwicklungsverein Straubing-Bogen e.V.  

zum LEADER-Projekt Unterstützung Bürgerengagement 

 

Übersicht Lokale Entwicklungsstrategie der LEADER-LAG Straubing-Bogen 

Übergreifendes Regionales Entwicklungskonzept für den Landkreis Straubing-Bogen 2014 

 

 

 

 

 

______________________   _________________________________ 

Ort, Datum             Unterschrift der LEADER-LAG 

 

 

 

______________                   _________________________________ 

Ort, Datum                 Unterschrift des lokalen Akteurs  

 


